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Urschrift 
 

Sitzungsbuch der Gemeinde Pähl 
 
 

Sitzungsniederschrift 
 

über die öffentliche Sitzung 
im Sitzungssaal des Rathauses Pähl 

 
 

am 30.11.2017 
 

I. Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 

1. Genehmigung des letzten Protokolls (öffentlich)  

2. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses Fl.Nr. 330, 
Gemarkung Pähl  

3. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung zur Errich-
tung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle auf Fl.Nr. 412, Gemarkung Fischen  

4. Bündelausschreibung Strom (Lieferbeginn 01.01.2020 bis 31.12.2022) durch die Fir-
ma Kubus  

5. Straßenbenennung im Gewerbegebiet Pähl Süd 2. BA - Aufhebung des Beschlusses 
vom 02.02.2017  

6. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines EFH mit Gara-
ge FlNr. 550/12 Fischen  

7. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf Nutzungsänderung der ehemaligen Apotheke zu 
einem Feinkostladen mit Cafe und Imbis FlurNr. 6,7,8,8/1 Gemarkung Pähl  

8. Bekanntgaben, Anträge, Verschiedenes  

 
 

  

 
II. Feststellung der Beschlussfähigkeit: 

 
ANWESEND 
 
Name Bemerkung  
 
Vorsitzender 
Werner Grünbauer  
 

Mitglieder  
Alexander Zink ab 19:35 Uhr, TOP 5 
Thomas Baierl  
Daniel Bittscheidt  
Wolfgang Czerwenka  
Richard Graf ab 19:32 Uhr ab TOP 4 
Daniel Greinwald  
Günther Hain  
Ursula Herz  
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Robert Kergl  
Helmut Mayr  
Gerhard Müller  
Stephan Schlierf  
  
Abwesend (entschuldigt)  
Claudia Klafs  
Kaspar Spiel  

 
 
 
 
Der Gemeinderat ist somit beschlussfähig, da sämtliche Mitglieder geladen sind, die 
Mehrheit anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 1 GO). 
                                                                                                                            
Die Ladung war ordnungsgemäß entsprechend der Geschäftsordnung am 22.11.2017 mittels 
schriftlicher Ladung durch den 1. Bürgermeister Werner Grünbauer erfolgt. 
  

 
III: Öffentliche Bekanntgabe der Sitzung (Art. 52 GO): 

 
Zeitpunkt und Ort der Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung am 22.11.2017 ortsüb-
lich durch Anschlag an den Anschlagtafeln bekannt gemacht.   
 

Die Sitzung wurde um 19:30 Uhr eröffnet und um 20:30 Uhr beendet. 
 
 
Der Vorsitzende:                                                       Der Schriftführer: 
 
 
Werner Grünbauer Christiane Singer 
1. Bürgermeister 
 
Genehmigt durch den Gemeinderat in der Sitzung vom 21.12.2017. 
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Begrüßung 
 
Die Ladung war ordnungsgemäß entsprechend der Geschäftsordnung am 22.11.2017 mittels 
schriftlicher Ladung und Aushang durch den 1. Bürgermeister Werner Grünbauer erfolgt. 
 
Der Vorsitzende stellte fest, dass der Gemeinderat somit nach Art. 47 Abs. 2, 3 GO beschluss-
fähig ist und eröffnet die Sitzung.  
 
 

Öffentlicher Teil: 
 
1. Genehmigung des letzten Protokolls (öffentlich) 
 
Sachverhalt: 
Genehmigung des Protokolls (öffentlicher Teil) vom 09.11.2017.  
 
Beschluss: 
Das Protokoll (öffentlicher Teil) vom 09.11.2017 wird genehmigt. 
 

Abstimmung 
 11 : 0 

 
2. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses 

Fl.Nr. 330, Gemarkung Pähl 
 
Sachverhalt: 
Der Vorbescheid zu dem Vorhaben (Errichtung eines Einfamilienhauses; Fl.Nr. 330, Gemar-
kung Pähl) wurde bereits vom GR behandelt und durch das LRA genehmigt.  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Bauvorhaben (Errichtung eines Einfamilienhauses; Fl.Nr. 330, 
Gemarkung Pähl) zu. 
 

Abstimmung 
 11 : 0 

 
3. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung 

zur Errichtung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle auf Fl.Nr. 412, 
Gemarkung Fischen 

 
Sachverhalt: 
In der Sitzung am 05.09.2013 wurde der Bauantrag zur Errichtung einer landwirtschaftlichen 
Maschinenhalle auf Fl.Nr. 412, Gemarkung Fischen behandelt und durch das LRA genehmigt. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Verlängerung des Bauantrages zur Errichtung einer landwirtschaft-
lichen Maschinenhalle auf Fl.Nr. 412, Gemarkung Fischen um weitere zwei Jahre zu. 
 

Abstimmung 
 11 : 0 
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4. Bündelausschreibung Strom (Lieferbeginn 01.01.2020 bis 31.12.2022) 
durch die Firma Kubus 

 
Sachverhalt: 
Begründung zu den Beschlussvorschlägen: 
 
Zu 1. 
 
In Kooperation mit dem Bayerischen Gemeindetag bietet die KUBUS GmbH den bayerischen 
Kommunen und Zweckverbänden aktuell die Teilnahme an der Bündelausschreibung für die 
kommunale Strombeschaffung in Bayern für die Lieferjahre 2020 bis 2022 an.  
 
Zur Verfahrenserleichterung und Zeitersparnis bei der Organisation der Strombündel-
ausschreibung wurden mit den Teilnehmern der letzten Strombündelausschreibung für die Lie-
ferjahre 2017 bis 2019 unbefristete Dienstleistungsverträge mit der KUBUS GmbH geschlos-
sen.  
 
Als Teilnehmer der letzten Strombündelausschreibung für die Lieferjahre 2017 bis 2019 liegt 
der KUBUS GmbH der Dienstleistungsvertrag der Gemeinde Pähl vor. 
 
Die Gemeinde Pähl ist von Bündelausschreibung zu Bündelausschreibung frei in der Entschei-
dung zur Frage der Beschaffung von Normalstrom oder Ökostrom und zur Losbildung. Die Ent-
scheidungskompetenz der Gemeinde Pähl während der Vorbereitung der anstehenden Bündel-
ausschreibung wird also auch weiterhin umfassend gewährleistet.  
 
Die Teilnehmer der Ausschreibung haben bei der Ausschreibung von Ökostrom die Wahl-
möglichkeit zwischen der Ausschreibung von 100 % Ökostrom mit oder ohne Neuanlagenquote. 
 
 
a) Voraussetzungen der Ausschreibung von Ökostrom ohne Neuanlagenquote: 
 
 
Anforderungen an die Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien 
 
(1) Die elektrische Energie muss nachweislich zu 100 % aus erneuerbaren Energien stam-

men. Sie muss in Anlagen erzeugt werden, die ausschließlich erneuerbare Energien 
nutzen.  

 
Strom aus erneuerbaren Energien ist  

 
a) Strom, der in Anlagen erzeugt wird, die ausschließlich erneuerbare Energien nut-

zen, einschließlich aus Speicherkraftwerken abzüglich des Eigenverbrauches 
und der Verluste (ohne Pumpstrom) sowie abzüglich des nicht erneuerbaren An-
teils am Pumpstrom,  

 
b) der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien in Hybridanlagen, die auch kon-

ventionelle Energieträger einsetzen,  
 

c) der Anteil von Strom aus der Mitverbrennung von Biomasse in thermischen 
Kraftwerken, in denen auch konventionelle Energieträger verbrannt werden, 
wenn der Anteil von Strom aus der Mitverbrennung von Biomasse durch die 
Feststellung und Erfassung der jeweiligen Menge und Heizwerte der eingesetz-
ten Brennstoffe rechnerisch bei der Stromerzeugung ermittelt und nachgewiesen 
wird.  

 
(2) Erneuerbare Energien im Sinne dieses Vertrages sind Wasserkraft einschließlich der 

Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungsenergie, Windenergie, solare Strah-
lungsenergie, Geothermie, Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, Deponiegas 
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und Klärgas. Als Biomasse gelten nur Energieträger gemäß § 2 der Verordnung über die 
Erzeugung von Strom aus Biomasse (Biomasseverordnung - BiomasseV) vom 21. Juni 
2001 (BGBl. I S. 1234) die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 
(BGBl. I S. 2258) geändert worden ist. Der aus Biomasse erzeugte Strom gilt als Strom 
aus erneuerbaren Energien, wenn er in einem Verfahren erzeugt wird, das den Anforde-
rungen des § 4 BiomasseV gerecht wird. Flüssige Biomasse, d. h. Biomasse im Sinne 
der BiomasseV, die zum Zeitpunkt des Eintritts in den Brenn- oder Feuerraum flüssig ist, 
gilt nur dann als Biomasse im Sinne dieses Vertrages, wenn sie den Nachhaltigkeitskri-
terien der Artikel 17 und 19 i.V.m. Anhang V der EU-Richtlinie 2009/28/EG vom 23. April 
2009 (ABl. L 140 vom 5. Juni 2009, Seite 16) für Biokraftstoffe und flüssige Brennstoffe 
genügt; Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 4 der Richtlinie 2009/28/EG findet keine An-
wendung. 

 
(3) Die Herkunft des gelieferten Stroms aus erneuerbaren Energien muss auf eindeutig be-

schriebene und identifizierbare Quellen zurückführbar sein. Zwischen dem Netz, an das 
die Stromerzeugungsanlage angeschlossen ist, und dem Netz, an dem die jeweilige 
Entnahmestelle des Auftraggebers angeschlossen ist, muss eine netztechnische Ver-
bindung bestehen. 

 
(4) Der Auftragnehmer garantiert eine zeitlich bilanzierte Lieferung von Strom aus erneu-

erbaren Energien; d. h. die Energiebilanz von erzeugtem und geliefertem Strom muss 
innerhalb eines Kalenderjahres insgesamt ausgeglichen sein. 
 

(5) Der Auftraggeber erwirbt mit der Entnahme des gelieferten Stroms auch den bei der Er-
zeugung erzielten Umweltnutzen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich verbindlich ge-
genüber dem Auftraggeber, den mit der Stromlieferung verbundenen Umweltnutzen 
nicht anderweitig zu verwerten oder zu übertragen und seinen etwaigen Vorlieferanten 
vertraglich ebenfalls zu verpflichten, diese anderweitige Verwertung oder Übertragung 
zu unterlassen. Der Auftragnehmer garantiert ferner, dass die an den Auftraggeber ge-
lieferte Strommenge aus erneuerbaren Energien nicht durch Erzeugungs- oder Ver-
brauchs-förderungen gefördert oder auf diese angerechnet wird. Zu Erzeugungs- oder 
Verbrauchsförderungen zählen unter anderem staatliche Förderregelungen, die zur Nut-
zung erneuerbarer Energiequellen verpflichten, einschließlich solcher, bei denen grüne 
Zertifikate verwendet werden, sowie direkte Preisstützungssysteme einschließlich 
Einspeisetarife und Prämienzahlungen. 

  
Die Erfahrungen der KUBUS GmbH haben gezeigt, dass sich die Bieterbeteiligung bei dieser 
Variante der Ökostromausschreibung in gleicher Größenordnung bewegt, wie bei der Aus-
schreibung von Normalstrom. Pro Los haben sich durchschnittlich bis zu 15 Bieter an der Aus-
schreibung beteiligt.  
 
Entsprechend der Erfahrungen der KUBUS GmbH ist bei dieser Variante der Ökostrom-
ausschreibung im Vergleich zur Beschaffung von Normalstrom in der Regel mit Mehrkosten be-
zogen auf den reinen Energiepreis zu rechnen, wobei sich der Preis für Ökostrom ohne Neuan-
lagenquote dem Preis für Normalstrom annähert. 
 
Mehrkosten gegenüber Normalstrom: 
 

         Ökostrom ohne Neuanlagenquote: ca. + 0,0 - 0,3 ct/kWh 
 
b) Voraussetzungen der Ausschreibung von Ökostrom mit Neuanlagenquote: 
 

§ 1 
Anforderungen an die Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien 

(1) Die elektrische Energie muss nachweislich zu 100 % aus erneuerbaren Energien stam-
men. Sie muss in Anlagen erzeugt werden, die ausschließlich erneuerbare Energien 
nutzen. Hierzu zählt auch Strom aus Speicherkraftwerken abzüglich des Eigenver-
brauchs und der Verluste (ohne Pumpstrom) sowie abzüglich des nicht erneuerbaren 
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Anteils am Pump-strom, der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien in Hybridanla-
gen, die auch konventionelle Energieträger einsetzen, sowie der Anteil von Strom aus 
der Mitverbrennung von Biomasse in thermischen Kraftwerken, in denen auch konventi-
onelle Energieträger verbrannt werden, wenn der Anteil von Strom aus der 
Mitverbrennung von Biomasse durch die Feststellung und Erfassung der jeweiligen 
Menge und Heizwerte der eingesetzten Brennstoffe rechnerisch bei der Stromerzeugung 
ermittelt und nachgewiesen wird. 

 
(2) Erneuerbare Energien im Sinne dieses Vertrages sind Wasserkraft einschließlich der 

Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungsenergie, Windenergie, solare Strah-
lungsenergie, Geothermie, Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, Deponiegas 
und Klärgas. Als Biomasse gelten nur Energieträger gemäß § 2 der Verordnung über die 
Erzeugung von Strom aus Biomasse (Biomasseverordnung - BiomasseV) vom 21. Juni 
2001 (BGBl. I S. 1234) die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 
(BGBl. I S. 2258) geändert worden ist. Der aus Biomasse erzeugte Strom gilt als Strom 
aus erneuerbaren Energien, wenn er in einem Verfahren erzeugt wird, das den Anforde-
rungen des § 4 BiomasseV gerecht wird. Flüssige Biomasse, d. h. Biomasse im Sinne 
der BiomasseV, die zum Zeitpunkt des Eintritts in den Brenn- oder Feuerraum flüssig ist, 
gilt nur dann als Biomasse im Sinne dieses Vertrages, wenn sie den Nachhaltigkeitskri-
terien der Artikel 17 und 19 i.V.m. Anhang V der EU-Richtlinie 2009/28/EG vom 23. April 
2009 (ABl. L 140 vom 5. Juni 2009, Seite 16) für Biokraftstoffe und flüssige Brennstoffe 
genügt; Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 4 der Richtlinie 2009/28/EG findet keine An-
wendung. 

 
(3) Die Herkunft des gelieferten Stroms aus erneuerbaren Energien muss auf eindeutig be-

schriebene und identifizierbare Quellen zurückführbar sein. Zwischen dem Netz, an das 
die Stromerzeugungsanlage angeschlossen ist, und dem Netz, an dem die jeweilige 
Entnahmestelle des Auftraggebers angeschlossen ist, muss eine netztechnische Ver-
bindung bestehen. 

 
(4) Der Auftragnehmer garantiert eine zeitlich bilanzierte Lieferung von Strom aus erneuer-

baren Energien; d. h. die Energiebilanz von erzeugtem und geliefertem Strom muss in-
nerhalb eines Kalenderjahres insgesamt ausgeglichen sein. 
 

(5) Der Auftraggeber erwirbt mit der Entnahme des gelieferten Stroms auch den bei der Er-
zeugung erzielten Umweltnutzen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich verbindlich ge-
genüber dem Auftraggeber, den mit der Stromlieferung verbundenen Umweltnutzen 
nicht anderweitig zu verwerten oder zu übertragen und seinen etwaigen Vorlieferanten 
vertraglich ebenfalls zu verpflichten, diese anderweitige Verwertung oder Übertragung 
zu unterlassen. Der Auftragnehmer garantiert ferner, dass die an den Auftraggeber ge-
lieferte Strommenge aus erneuerbaren Energien nicht durch Erzeugungs- oder Ver-
brauchs-förderungen gefördert oder auf diese angerechnet wird. Zu Erzeugungs- oder 
Verbrauchsförderungen zählen unter anderem staatliche Förderregelungen, die zur Nut-
zung erneuerbarer Energiequellen verpflichten, einschließlich solcher, bei denen grüne 
Zertifikate verwendet werden, sowie direkte Preisstützungssysteme einschließlich 
Einspeisetarife und Prämienzahlungen. 

 
§ 2 

Lieferung von Ökostrom aus Neuanlagen  
(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, während des gesamten Lieferzeitraums einen Anteil 

von mindestens 50 % des gelieferten Stroms pro Kalenderjahr aus Neuanlagen zu liefern.  
 
(2) Neuanlagen sind Stromerzeugungsanlagen, die 
 

 bis zu vier Jahre vor dem 1. Januar 2020 bei Einsatz der erneuerbaren Energien Wind-
energie, Energie aus Biomasse, solare Strahlungsenergie bzw. 
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 bis zu sechs Jahre vor dem 1. Januar 2020 Einsatz der erneuerbaren Energien Wasser-
kraft und Geothermie 

 
in Betrieb genommen wurden.  

 
Als Strom aus einer Neuanlage gilt auch die Ökostrommenge, die einer nach den genann-
ten Zeitpunkten erstmalig in Betrieb genommenen Erhöhung des elektrischen Arbeitsver-
mögens einer ansonsten älteren Stromerzeugungsanlage zuzurechnen ist. 

 
(3) Altanlagen sind Stromerzeugungsanlagen, deren Inbetriebnahmezeitpunkt 
 

 4 Jahre oder länger vor dem 1. Januar 2020 bei Einsatz der erneuerbaren Energien 
Windenergie, Energie aus Biomasse, solare Strahlungsenergie bzw. 

 

 6 Jahre oder länger vor dem 1. Januar 2020 bei Einsatz der erneuerbaren Energien 
Wasserkraft und Geothermie 

 
         lag. 
 
(4) Inbetriebnahme ist im Rahmen dieses Vertrages und in Abweichung vom Begriff in § 3 

Nummer 30 EEG 2017 die erstmalige Inbetriebsetzung des Generators der Anlage nach 
Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Anlage, unabhängig davon, ob der 
Generator mit erneuerbaren Energien, Grubengas oder sonstigen Energieträgern in Be-
trieb gesetzt wurde. Der Austausch des Generators oder sonstiger technischer oder bauli-
cher Teile nach der erstmaligen Inbetriebnahme führt nicht zu einer Änderung des Zeit-
punkts der Inbetriebnahme. 

 
(5) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber vor Lieferbeginn die Anlagen im 

Einzelnen zu benennen, in denen der während des Lieferzeitraums zu liefernde Strom er-
zeugt wird. Die Stromlieferung aus einer anderen als den im Angebot benannten Anlagen 
hat der Auftragnehmer mittels eines neu ausgefüllten Stammdatenblattes dem Auftragge-
ber rechtzeitig anzuzeigen. 

 
Diese Variante der Ökostromausschreibung hat die KUBUS GmbH in der Praxis bisher nur für 
eine kleine Teilnehmeranzahl von Kommunen durchgeführt. Vorteil dieser Variante: Diese Vari-
ante der Ökostromausschreibung bietet die Gewähr, dass die elektrische Energie mindestens 
zu 50 % in Neuanlagen erzeugt wird, die ausschließlich erneuerbare Energien nutzen.  
 
Erfahrungen der KUBUS GmbH mit dieser Variante: In der Praxis lag - möglicherweise auf-
grund der bisher geringen Bündelmenge - nur eine geringe Bieterbeteiligung vor. Entsprechend 
der Erfahrungen der KUBUS GmbH ist bei dieser Variante der Ökostromausschreibung mit 
Neuanlagenquote im Vergleich zur Beschaffung von Ökostrom ohne Neuanlagenquote in der 
Regel mit weiteren Mehrkosten bezogen auf den reinen Energiepreis zu rechnen. 
 
Mehrkosten gegenüber Normalstrom: 
 

         Ökostrom ohne Neuanlagenquote: ca. + 0,0 - 0,3 ct/kWh 
         Ökostrom mit Neuanlagenquote: ca. + 0,5 - 1 ct/kWh 

 
 
 

Zu. 2. 
 
Die Ausschreibungsverfahren sollen unter Berücksichtigung der Marktentwicklung durchgeführt 
werden. Es ist erforderlich, dass die Datenerfassung/Datenergänzung durch die Teilnehmer zü-
gig abgeschlossen wird. Danach erfolgt eine Plausibilitätsprüfung durch die KUBUS GmbH. Die 
Daten für die leistungsgemessenen Anlagen werden von der KUBUS zentral beim Stromliefe-
ranten/Netzbetreiber beschafft. 
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Die Verwaltung hat im Rahmen der Datenerfassung noch zu entscheiden, ob alle Abnahmestel-
len in ein Standardlos eingebracht werden (damit in jedem Fall nur ein Stromlieferant) oder ob 
die leistungsgemessenen Anlagen, die Straßenbeleuchtungsanlagen und die Heizanlagen in 
einem jeweiligen Speziallos extra ausgeschrieben werden (Vorteil: bessere Preischancen; 
Nachteil: ggf. mehrere Stromlieferanten). 
 
Beschluss: 
Es soll im Rahmen der Bündelausschreibung 2020 bis 2022 „100 % Ökostrom“ (ohne Neuanla-
genquote) beschafft werden.  
 

Abstimmung 
12 : 0 

 
Beschluss 2: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, umgehend die Abnahmestellen im geforderten Datenformat zu 
erfassen bzw. auf Vollständigkeit zu prüfen und zu ergänzen. 
 

Abstimmung 
 12 : 0 

 
5. Straßenbenennung im Gewerbegebiet Pähl Süd 2. BA - Aufhebung des Be-

schlusses vom 02.02.2017 
 
Sachverhalt: 
In der GR-Sitzung am 02.02.2017 wurde beschlossen, dass  die neue Straße (Nord-Süd) durch 
das Gewerbegebiet Pähl Süd 2. BA den Straßennamen "Thalacker" erhalten soll. Dieser Be-
schluss muss aufgehoben werden, da eine sinnvolle Hausnummernzuteilung nicht möglich ist.  
 
Stattdessen soll die neue Straße die Bezeichnung "Wielenbacher Straße" erhalten. 
 
Beschluss: 
Beschluss 1: 
Der Beschluss vom 02.02.2017 zur Vergabe des Straßennamens "Thalacker" wird aufgehoben. 
 
Beschluss 2: 
Die neue Straße (Nord-Süd) durch das Gewerbegebiet Pähl Süd 2. BA erhält den Straßenna-
men "Wielenbacher Straße". 
 

Abstimmung 
 12 : 0 

 
6. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines EFH 

mit Garage FlNr. 550/12 Fischen 
 
Sachverhalt: 
Der Antragsteller beabsichtigt die Errichtung eines EFH auf dem bezeichneten Grundstück. Das 
Vorhaben wird mit einer Kubatur von zirka 13x10 Metern und E + D beantragt Die Kniestock-
höhe bei D beträgt ca. 200 cm. Die Größe des Grundstücks wird mit ca. 600 qm beziffert und im 
Süden geteilt. Daraus ergibt sich eine GRZ von 0,21 und liegt somit unter den üblichen und 
möglichen Maßen der umgebenden Bebauung. 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Bauvoranfrage zu. 
 

Abstimmung 
 13 : 0 
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7. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf Nutzungsänderung der ehemaligen 

Apotheke zu einem Feinkostladen mit Cafe und Imbis FlurNr. 6,7,8,8/1 Ge-
markung Pähl 

 
Sachverhalt: 
Der Antragsteller beabsichtigt den Betrieb als Bistro und Feinkostladen und benötigt hierfür die 
Nutzungsänderung für den Bereich der ehemaligen Apotheke. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Bauvorhaben zu. 
 

Abstimmung 
 13 : 0 

 
8. Bekanntgaben, Anträge, Verschiedenes 
 
Sachverhalt: 

1. Bgm. Grünbauer; Badeinsel wurde heute geliefert und aufgebaut 
 

 
 


